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Leitfaden zur Befüllung des 
Vordienstzeitenbogens 
 

1. Allgemeine Grundsätze 

Die berufseinschlägige oder gleichwertige Vortätigkeit wird anhand der Tätigkeiten des konkreten 
Dienstpostens bewertet, den die bzw. der Bedienstete zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Dienst 
der Stadt Wien innehat. Maßgeblich sind die Stellenbeschreibung und das Anforderungsprofil der 
neuen Position. 

 

2. Erforderliche Unterlagen (Pflichtbeilagen) 

Zur Anrechnung der Vordienstzeiten müssen folgende Dokumente vorgelegt werden: 

 Dienstzeugnis (Angaben müssen mit dem Vordienstzeitenbogen übereinstimmen). 

 Aktueller Versicherungsdatenauszug.  

  

3. Anrechenbare Tätigkeiten 

Berufseinschlägige Tätigkeiten 

Eine Tätigkeit gilt als berufseinschlägig, wenn: 

 Aufgaben und Anforderungen mit der neuen Position übereinstimmen. 

 Eine Übereinstimmung der früheren Tätigkeit mit dem Berufsbild des neuen Dienstpostens 
vorliegt. 

Gleichwertige Tätigkeiten 

Die Gleichwertigkeit ist eine Sonderform der Berufseinschlägigkeit. Eine Tätigkeit gilt als 
gleichwertig, wenn: 

 Sie mindestens zu 75 % in qualitativer und quantitativer Hinsicht mit der neuen Tätigkeit 
übereinstimmt. 

 Bei 100 % Übereinstimmung wird sie als ident betrachtet. 
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4. Anrechenbarkeit von Ausbildungszeiten 

 Zeiten einer Ausbildung (Lehrverhältnis, Pflichtpraktikum) sind nicht anrechenbar. 

 

5. Anrechnung von Teilzeit- und kurzfristigen Beschäftigungen 

 Teilzeitbeschäftigungen werden in vollem Umfang angerechnet. 

 Geringfügige Tätigkeiten unter 8 Wochenstunden oder weniger als 20 % der 
Normalarbeitszeit sind nicht anrechenbar. 

 Eine Tätigkeit wird erst ab einer Mindestdauer von einem Monat angerechnet, da kürzere 
Tätigkeiten meist nur der Einarbeitung dienen. 

 

6. Nachweispflicht und Dienstzeugnis 

Nachweis für Vordienstzeiten 

Ein Nachweis muss folgende Informationen enthalten: 

 Das Berufsbild, dem die Tätigkeit zugeordnet werden kann.  

(Bsp. Pflege; Qualifikation als DGKP, PFA oder PA und Einsatzbereich; Normalpflegestation, 
Überwachungsstation, Intensivstation, Operationssaal, Dialyse, etc.) 

 Den Zeitraum der Tätigkeit (TT.MM.JJJJ – TT.MM.JJJJ). 

 Mögliche Unterbrechungen, die nicht anrechenbar sind. 

Kein Dienstzeugnis vorhanden? 

 Grundsätzlich werden nur Tätigkeiten mit Dienstzeugnis angerechnet. 

 

7. Verpflichtung zur Abgabe des Vordienstzeitenbogens 

Auch wenn keine relevanten Vordienstzeiten vorliegen, muss der Vordienstzeitenbogen: 

 vollständig ausgefüllt und unterzeichnet werden. 

 inklusive aller Seiten (auch leere Seiten) an die zuständige Abteilung Personal übermittelt 
werden. 
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